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7.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für im Zuge von für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehende recht-
liche Verpflichtungen der laufenden Haushaltsjahre 2023/ 2024 (z.B. Ausschreibung, Auf-
tragsvergabe, Kaufvertragsabschluss), deren Begleichung durch Auszahlung vorhersehbar,
aber erst in späteren Haushaltsjahren erfolgt, hat eine entsprechende Veranschlagung einer
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan zu erfolgen.

Demnach darf die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen nur bei Auszahlungen
für folgende Sachverhalte erfolgen:

immaterielle Vermögensgegenstände,
Sachanlagevermögen und
Finanzanlagevermögen.

Verpflichtungsermächtigungen gelten über die aktuellen Haushaltsjahre 2023/ 2024 bis zur
Vollendung der Bekanntmachung des neuen Haushaltsjahres hinaus.

Basierend auf der abgeschlossen Vor- und Bauzeitenplanung erfolgt in den Haushalts-
Jahren 2023/ 2024 eine maßnahmenbezogen Veranschlagung von Verpflichtungs-
ermächtigung mit Auszahlungszeitpunkt im Haushaltsjahr 2025 für die Realisierung:

tnv-Nr. 533-21: VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 370.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Mühtberg - Wassernetz,

Inv-Nr. 533-22: VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 150.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Breslauer Straße - Wassernetz,

• Inv-Nr. 533-28: VE 2023/Auszahlungszeitpunkt 2025: 100.000,00 Euro
VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 705.000,00 Euro:
Erweiterung Wasserversorgung - Studien sowie Umsetzung,

Inv-Nr. 538-01: VE 2023/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 100.000,00 Euro:
Erneuerung Kläranlage,

Inv-Nr. 538-13: VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 120.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Breslauer Straße - Kanal,

tnv-Nr. 538-22: VE 20241 Auszahlungszeitpunkt 2025: 370.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Mühlberg - Kanal,

Inv-Nr. 541-16: VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 130.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Breslauer Straße - Straße,

Inv-Nr. 541-20: VE 2024/ Auszahlungszeitpunkt 2025: 224.000,00 Euro:
Grundhafte Erneuerung Mühlberg - Straße

Aus dem Haushaltsjahr 2022 existiert noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
250.000,00 Euro (Inv-Nr. 126-21)

Auf die als Pflichtanlage beigefügte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in
den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen wird verwiesen.

In der mit Schreiben vom 03.06.2022 erteilten aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Gräven-
wiesbach, Ziff. III. Empfehlungen und Hinweise wird insbesondere auf die nach § 27 Abs. 4
i.V.m. Abs. 3 GemHVO bestehende Verpflichtung zur Überwachung der Inanspruchnahme
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